
  
 

pH-Control 

1.0 

Druckdatum 

03.01.2024 

 

  
1 / 11 

 

S I C H E R H E I T S D A T E N B L A T T 
 

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(geändert durch Verordnung (EU) 2020/878) 

__________________________________________________________________ 

pH-Control 
__________________________________________________________________ 

 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des 
Unternehmens 

 
1.1. Produktidentifikator 
 
Produktname 
 

pH-Control 

Produktnummer 
 

406005 (0.5l), 406025 (2.5l) 

Eindeutige Formelkennung (UFI) 
 

DCE8-N5J9-Q10N-E2TQ 

 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 
Verwendung des Stoffs/des 
Gemischs 
 

Wasserenthärter 
pH-Regulatoren 

 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 
Bezeichnung des Unternehmens 
 

Renovita Wilen GmbH 
Weidstrasse 11 
9535 Wilen b. Wil 
T +41 71 955 00 55 
F +41 71 955 00 50 
info@renovita.ch 
www.renovita.ch 
 

1.4. Notrufnummer 
 

145 (Tox Info Suisse) / info@toxinfo.ch 
  

Überarbeitungsdatum 
 

03.01.2024 
 

Version 
 

1.0 
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
  
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Einstufung gemäss Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 
 

Der Stoff oder die Mischung ist nicht eingestuft. 

Gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 muss das Produkt weder eingestuft noch gekennzeichnet 
werden. 
 
Weitere Angaben 
 

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in 
Abschnitt 16. 

2.2. Kennzeichnungselemente 
 

 

 

 

Signalwort 
 

Keine. 

Gefahrenhinweise 
 

Keine. 

Sicherheitshinweise 
 

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und 
Gesichtsschutz tragen.  
P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder 
dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P501: Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den 
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der 
Entsorgung zuführen. 
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen 
lassen 
 

Ergänzende Informationen 
 

Keine. 

Produktidentifikator 
 

Ammoniumpropionat, CAS-Nr. 17496-08-1, EG-Nr. 241-503-7 
2,2'-Oxydiethanol; Diethylenglykol, CAS-Nr. 111-46-6, EG-Nr. 
203-872-2 
Citric acid, CAS-Nr. 77-92-9, EG-Nr. 201-069-1 
Ethoxylated alcohol phosphate, CAS-Nr. 154518-39-5, EG-Nr. 
807-639-1 
 

2.3. Sonstige Gefahren 
 

verschiedene Studien mit dem Produkt konnten nachweisen, 
dass keine Einstufung nach den geltenden CLP-Vorschriften 
notwendig ist. 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
  
 

3.2. Gemische 

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.  

Inhaltsstoffe Gewichts % CLP Einstufung Produktidentifikator 

Ammoniumpropionat 10-30% 
Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 
H319, STOT SE 3 H335 
(Lungen)   

CAS-Nr.: 17496-08-1 

EG-Nr.: 241-503-7 

2,2'-Oxydiethanol; Diethylenglykol 1-10% Acute Tox. 4 H302   

CAS-Nr.: 111-46-6 

EG-Nr.: 203-872-2 

INDEX-Nr.: 603-140-00-6 

Citric acid 1-10% Eye Irrit. 2 H319   
CAS-Nr.: 77-92-9 

EG-Nr.: 201-069-1 

Ethoxylated alcohol phosphate 1-10% 
Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 
H318   

CAS-Nr.: 154518-39-5 

EG-Nr.: 807-639-1 
 
 

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16. 
 
 

Gefährliche Verunreinigungen 
 

Keine bekannt. 
 

   

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen 
   
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen 
 
Einatmen 
 

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei 
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
 

Hautkontakt 
 

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung 
und Schuhe ausziehen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt 
benachrichtigen. 
 

Augenkontakt 
 

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. Falls 
Kontaktlinsen vorhanden, diese erst nach 5 Minuten entfernen, 
dann das Auge weiter spülen 
 

Verschlucken 
 

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen. 
 

 
4.2. Wichtigste akute und 
verzögert auftretende Symptome 
und Wirkungen 

Allergische Erscheinungen. Husten. 
 

 
4.3. Hinweise auf ärztliche 
Soforthilfe oder 
Spezialbehandlung 
 

Symptomatische Behandlung. kein spezifisches Antidot bekannt. 
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ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung 
   
5.1. Löschmittel 
 
Geeignete Löschmittel 
 

Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, 
Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

Wasservollstrahl. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder 
Gemisch ausgehende Gefahren 
 

Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsprodukt 
möglicherweise giftige und/oder reizende Verbindungen enthalten. 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
 
Besondere Schutzausrüstung bei 
der Brandbekämpfung 
 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen. 
 

Besondere Löschhinweise 
 

Keine besonderen Massnahmen erforderlich. 
 

   

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
   
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 
Nicht für Notfälle geschultes 
Personal 
 

Ungeschützte Personen fernhalten. 
 

Einsatzkräfte 
 

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
 

  
6.2. Umweltschutzmassnahmen 
 

Nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser 
gelangen lassen. 
 

6.3. Methoden und Material für 
Rückhaltung und Reinigung 
 

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, 
Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Aufkehren und 
in geeignete Behälter zur Entsorgung geben. 
 

6.4. Verweis auf andere 
Abschnitte 
 

Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in Abschnitt 7. 
Siehe Kapitel 8 und 13. 
 
 

   

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
   
7.1. Schutzmassnahmen zur 
sicheren Handhabung 
 

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Aerosolbildung vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut 
vermeiden. 
 

7.2. Bedingungen zur sicheren 
Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten 
 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. Von 
Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Produkt 
unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere und Nutztiere 
aufbewahren. 
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7.3. Spezifische 
Endanwendungen 
 

Keine Information verfügbar. 
 

   

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

   
8.1. Zu überwachende Parameter 
 
Expositionsgrenzwert(e) 
 

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. 
 

2,2'-Oxydiethanol; Diethylenglykol (CAS 111-46-6) 
Switzerland - Occupational 
Exposure Limits - Developmental 
Risk Groups 

Developmental Risk Group C 

Switzerland - Occupational 
Exposure Limits - STELs - 
(KZGWs) 

40 ppm STEL [KZGW] (aerosol, vapour) 
176 mg/m3 STEL [KZGW] (aerosol, vapour) 

Switzerland - Occupational 
Exposure Limits - TWAs - (MAKs) 

10 ppm TWA [MAK] (aerosol, vapour) 
44 mg/m3 TWA [MAK] (aerosol, vapour) 

Citric acid (CAS 77-92-9) 
Switzerland - Occupational 
Exposure Limits - Developmental 
Risk Groups 

Developmental Risk Group C 

Switzerland - Occupational 
Exposure Limits - STELs - 
(KZGWs) 

4 mg/m3 STEL [KZGW] (inhalable dust) 

Switzerland - Occupational 
Exposure Limits - TWAs - (MAKs) 

2 mg/m3 TWA [MAK] (inhalable dust) 

 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen 
 

Allgemein übliche Arbeitshygienemassnahmen. 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
   
Atemschutz 
 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei 
kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver 
bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät 
verwenden. Filter P1 
 

Handschutz 
 

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen 
das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Auswahl des 
Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, 
Permeationsraten und der Degradation. (EN374) 
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk Butylkautschuk. Empfohlene 
Materialstärke:  >= 0,4 mm  
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom 
Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig 
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt 
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die 
Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar 
und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.  
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Für das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die 
Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß EN 
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16523-1:2015: Level 6) betragen. Die genaue Durchbruchzeit ist 
beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
 
 

Augenschutz 
 

Dicht schliessende Schutzbrille (EN166) 
 

Haut- und Körperschutz 
 

Schutzanzug 
 

Thermische Gefahren 
 

Keine besonderen Massnahmen erforderlich. 
 

  
Begrenzung und Überwachung 
der Umweltexposition 
 

Keine besonderen Massnahmen erforderlich. 
 

 

   
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
   
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
Aggregatzustand  Flüssig. 
Farbe Gelb. 
Geruch Charakteristisch. 
Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt: Nicht bestimmt. 
Siedepunkt oder Siedebeginn /-
bereich: 

ca. 100°C 

Entzündbarkeit: Produkt ist nicht selbstentzündlich 
Untere und obere 
Explosionsgrenze: 

Produkt ist nicht explosionsgefährlich 

Flammpunkt: > 100°C 
Zündtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt. 
pH-Wert:  Nicht zutreffend. 
Kinematische Viskosität: Nicht bestimmt. 
Löslichkeit: emulgierbar (Wasser) 
Verteilungskoeffizient n-
Oktanol/Wasser (log-Wert): 

Nicht bestimmt. 

Dampfdruck:  21-24 hPa bei 20°C 
Dichte und/oder relative Dichte: 1.100 - 1.200 g/cm3 
Relative Dampfdichte: Nicht bestimmt. 
Partikeleigenschaften: Nicht zutreffend. 
 
9.2. Sonstige Angaben 
   
9.2.1 Angaben über 
physikalische Gefahrenklassen 

Keine Information verfügbar. 

9.2.2 Sonstige 
sicherheitstechnische 
Kenngrössen 

Keine Information verfügbar. 

 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
   
10.1. Reaktivität 
 

Keine Information verfügbar. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung. 
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10.3. Möglichkeit gefährlicher 
Reaktionen 
 

Keine Information verfügbar. 
 

10.4. Zu vermeidende 
Bedingungen 
 

In Kontakt mit Feuer oder heissen Oberflächen können Dämpfe 
Zersetzungsprodukte mit hoher Reiz- und Warnwirkung bilden. Zur 
Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
 

Unverträglich mit starken Basen und Oxidationsmitteln. 
 

10.6. Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 
 

Keine bei bestimmungsgemässem Umgang. 
 

   

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
   
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
Akute Toxizität 
 

Ammoniumpropionat (CAS 17496-08-1) 
Dermal LD50 Rabbit > 200 mg/kg  (IUCLID) 
Inhalation LC50 Rat > 5.4 mg/L 4 h(IUCLID) 
Oral LD50 Rat = 2000 mg/kg  (IUCLID) 
2,2'-Oxydiethanol; Diethylenglykol (CAS 111-46-6) 
Dermal LD50 Rabbit = 11890 mg/kg  (NLM_CIP) 
Inhalation LC50 Rat > 4600 mg/m3 4 h(NICNAS) 
Oral LD50 Rat = 12565 mg/kg  (NLM_CIP) 
Citric acid (CAS 77-92-9) 
Dermal LD50 Rat > 2000 mg/kg  (EU_CLH) 
Oral LD50 Rat = 3 g/kg  (NLM_CIP)  
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
 

Reizwirkung möglich. 
 

Schwere 
Augenschädigung/Augenreizung 
 

leichte Reizung und Rötung möglich. 
 

Sensibilisierung der Atemwege / 
Haut 
 

Keine. 
 

Karzinogenität 
 

Keine Daten verfügbar. 
 

Keimzell-Mutagenität 
 

Keine Daten verfügbar. 
 

Reproduktionstoxizität 
 

Keine Daten verfügbar. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
(einmalige Exposition) 
 

Keine Daten verfügbar. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
(wiederholte Exposition) 
 

Keine Daten verfügbar. 
 

Aspirationsgefahr 
 

Keine Daten verfügbar. 
 

Erfahrung am Menschen 
 

Von diesem Produkt sind keine gesundheitsschädlichen Wirkungen 
bekannt. 
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren 
 
Endokrinschädliche 
Eigenschaften 
 

Keine Daten verfügbar. 
 

Sonstige Angaben 
 

Keine Daten verfügbar. 
 

   

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
   
12.1. Toxizität 
 

Keine Daten verfügbar. 

2,2'-Oxydiethanol; Diethylenglykol (CAS 111-46-6) 
EU - Ecolabel (66/2010) - 
Detergent Ingredient Database - 
Aerobic Degradation 

Inherently biodegradable according to OECD guidelines. 

EU - Ecolabel (66/2010) - 
Detergent Ingredient Database - 
Anaerobic Degradation 

Biodegradable under anaerobic conditions. 

Ecotoxicity - Freshwater Fish - 
Acute Toxicity Data 

LC50 96 h Pimephales promelas 75200 mg/L [flow-through] (EPA) 

Ecotoxicity - Water Flea - Acute 
Toxicity Data 

EC50 48 h Daphnia magna 84000 mg/L (IUCLID) 

Citric acid (CAS 77-92-9) 
EU - Ecolabel (66/2010) - 
Detergent Ingredient Database - 
Aerobic Degradation 

Readily biodegradable according to OECD guidelines. 

EU - Ecolabel (66/2010) - 
Detergent Ingredient Database - 
Anaerobic Degradation 

Biodegradable under anaerobic conditions. 

Ecotoxicity - Freshwater Fish - 
Acute Toxicity Data 

LC50 96 h Lepomis macrochirus 1516 mg/L (OECD_SIDS) 

  
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit 
 

Leicht biologisch abbaubar 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 

Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an. 
 

12.4. Mobilität im Boden 
 

keine negativen Effekte auf den Boden zu erwarten. Nicht in die 
Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen. 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und 
vPvB-Beurteilung 
 

Keine Information verfügbar. 
 

12.6. Endokrinschädliche 
Eigenschaften 
 

Keine Information verfügbar. 

12.7. Andere schädliche 
Wirkungen 
 

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
   
 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 
Ungebrauchtes Produkt 
 

Produktreste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern in 
Orginalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen 
Körperschaften anliefern. Muss unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt 
werden, z. B. in geeigneter Deponie abgelagert werden. Das 
Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in 
den Erdboden soll verhindert werden. 
 

Ungereinigte Verpackungen 
 

Leere Gebinde gründlich reinigen und der Kehrichtabfuhr mitgeben. 
Reste von Pflanzenbehandlungsmitteln zur Entsorgung einer 
Gemeindesammelstelle, einer Sammelstelle für Sonderabfälle oder 
der Verkaufsstelle übergeben. 
 

   

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
   
14.1. UN-Nummer oder ID-
Nummer 
 

Nicht zutreffend. 

14.2. Ordnungsgemässe UN-
Versandbezeichnung 
 

Nicht zutreffend. 

14.3. Transportgefahrenklassen 
 

Nicht zutreffend. 

14.4. Verpackungsgruppe 
 

Nicht zutreffend. 

14.5. Umweltgefahren 
 

Nicht zutreffend. 

14.6. Besondere 
Vorsichtsmassnahmen für den 
Verwender 
 

Nicht zutreffend. 

14.7. Massengutbeförderung auf 
dem Seeweg gemäß IMO-
Instrumenten 
 

Nicht zutreffend. 

UN-Modellvorschriften 
 
ADR/RID 
 

Nicht unterstellt. 

IMDG 
 

Nicht unterstellt. 

IATA 
 

Nicht unterstellt. 

Weitere Angaben 
 

Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
   
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 
 
Rechtsvorschriften Keine. 
Ammoniumpropionat (CAS 17496-08-1) 
EU - Cosmetics (1223/2009) - 
Annex V - Preservatives - 
Maximum Authorised Concentration 

2 % MAC (as acid) 

EU - REACH (1907/2006) - List of 
Registered Substances 

Present 

2,2'-Oxydiethanol; Diethylenglykol (CAS 111-46-6) 
TEDX (The Endocrine Disruption 
Exchange) - Potential Endocrine 
Disruptors 

Present 

Switzerland - Water Protection 
Ordinance - Water Polluting Liquids 
Classification 

B 

EU - Cosmetics (1223/2009) - 
Annex II - Prohibited Substances 

Prohibited (for trace levels see Annex III 2,2'-Oxydiethanol) 

EU - Cosmetics (1223/2009) - 
Annex III - Field of Application 
and/or Use 

As traces in ingredients 

EU - Cosmetics (1223/2009) - 
Annex III - Maximum Authorised 
Concentration 

0.1 % MAC 

EU - REACH (1907/2006) - Annex 
XVII - Restrictions on Certain 
Dangerous Substances 

Use restricted. See entry 75. 

EU - REACH (1907/2006) - List of 
Registered Substances 

Present 

Citric acid (CAS 77-92-9) 
Switzerland - Biocides - Annex II - 
Active Substances - Minimum 
Purity 

995 g/kg Sunset Date: 02/28/2028 

Switzerland - Biocides - Annex II - 
Active Substances - Product Type 

Product Type: 2 

EU - Biocides (2007/565/EC) - 
Substances and Product-Types Not 
to Be Included in Annexes I, IA and 
IB to Directive 98/8/EC 

Product type: 2 
Product type: 3 

EU - Biocides (528/2012/EU) - 
Active Substances 

2 - Disinfectants and algaecides not intended for direct application 
to humans or animals (Commission Implementing Regulation 
2016/1938/EU) 
6 - Preservatives for products during storage (Commission 
Delegated Regulation 2021/407/EU) 

EU - REACH (1907/2006) - Annex 
XVII - Restrictions on Certain 
Dangerous Substances 

Use restricted. See entry 75. 

EU - REACH (1907/2006) - List of 
Registered Substances 

Present 

 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten 
Es muß ausgeschlossen werden, dass Pflanzenschutzmittel in 
Gewässer gelangen. Sie sind deshalb entsprechend den 
Sicherheitsanforderungen zu lagern, wie sie für Stoffe der 
Wassergefährdungsklasse (WGK) 3 zu erfüllen sind (dadurch 
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erübrigt es sich, Pflanzenschutzmittel in WGK einzustufen und 
entsprechend zu kennzeichnen). 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen: 
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die 
Gebrauchsanleitung einzuhalten. Jeden unnötigen Kontakt mit dem 
Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. 
 
 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
   
Schlüssel oder Legende für im 
Sicherheitsdatenblatt 
verwendete Abkürzungen und 
Akronyme 
 

CLP: Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) 
 

Vollständiger Wortlaut der in den 
Kapiteln 2 und 3 aufgeführten 
Sätze 
 

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315: Verursacht Hautreizungen. 
H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
H319: Verursacht schwere Augenreizung. 
H335: Kann die Atemwege reizen. 
 

Weitere Information 
 

Nicht relevant. 
 

Haftungsausschluss 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach 
bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der 
Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt 
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und 
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder 
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können 
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus 
nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 
neue Material übertragen werden. 
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           Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
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           Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16.
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              Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
          
           
             280
              Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. 
          
           
             303+361+353
              BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
          
           
             305+351+338
              BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
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              Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
          
        
         
         
      
       
         
           verschiedene Studien mit dem Produkt konnten nachweisen, dass keine Einstufung nach den geltenden CLP-Vorschriften notwendig ist.
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                   Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kat. 2
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                 Acute
                 LD50
                 Oral
                 
                 
                 
                   eq
                   2000
                   mg/kg
                
                 
                   
                     rat
                  
                   
                
                 
                   IUCLID
                
                 
                   Oral LD50 Rat = 2000 mg/kg  (IUCLID)
                
              
               
            
             
             
               
                 
                   
                   
                
                 
                   
                   
                
              
            
             
             
               
               
               
            
             
             
             
             
               
            
             
               
            
             
               
            
             
             
          
           
             
               
            
             
               
            
             
             
             
             
          
           
        
         
           
             2,2'-Oxydiethanol
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               Switzerland - Occupational Exposure Limits - Developmental Risk Groups Developmental Risk Group C
            
             
               Switzerland - Occupational Exposure Limits - STELs - (KZGWs) 40 ppm STEL [KZGW] (aerosol, vapour)
176 mg/m3 STEL [KZGW] (aerosol, vapour)
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                 EU - Ecolabel (66/2010) - Detergent Ingredient Database - Aerobic Degradation Inherently biodegradable according to OECD guidelines.
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               Switzerland - Occupational Exposure Limits - STELs - (KZGWs) 4 mg/m3 STEL [KZGW] (inhalable dust)
            
             
               Switzerland - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAKs) 2 mg/m3 TWA [MAK] (inhalable dust)
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                     Ecotoxicity - Freshwater Fish - Acute Toxicity Data LC50 96 h Lepomis macrochirus 1516 mg/L (OECD_SIDS)
                  
                
              
               
                 EU - Ecolabel (66/2010) - Detergent Ingredient Database - Aerobic Degradation Readily biodegradable according to OECD guidelines.
              
               
                 EU - Ecolabel (66/2010) - Detergent Ingredient Database - Anaerobic Degradation Biodegradable under anaerobic conditions.
              
            
             
               
            
             
             
             
             
          
           
        
         
           
             Ethoxylated alcohol phosphate
             154518-39-5
             807-639-1
          
           
             
               
                 Skin Irrit. 2
                 
                   315
                   Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2
                
                 
                 
              
               
                 Eye Dam. 1
                 
                   318
                   Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kat. 1
                
                 
                 
              
            
             
          
           
             eq
             10
             eq
             1
             %
          
           
             true
             true
             true
          
           
             
               
               
            
          
           
             
               
            
             
             
               
                 
                   
                   
                
                 
                   
                   
                
              
            
             
             
               
               
               
            
             
             
             
             
               
            
             
               
            
             
               
            
             
             
          
           
             
               
            
             
               
            
             
             
             
             
          
           
        
      
    
     
       
         
           Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
        
         
           Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.
        
         
           Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.
        
         
           Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.
        
         
           Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
        
         
           Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese erst nach 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen
        
         
           Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           KEIN Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
      
       
         
           Allergische Erscheinungen.
        
         
           Husten.
        
      
       
         
           Symptomatische Behandlung.
        
         
           kein spezifisches Antidot bekannt.
        
      
    
     
       
         
           Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.
        
         
           Wasservollstrahl.
        
      
       
         Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsprodukt möglicherweise giftige und/oder reizende Verbindungen enthalten.
      
       
         Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
      
       
         Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen.
      
    
     
       
         
           Ungeschützte Personen fernhalten.
        
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
      
       
         Nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.
      
       
         
           Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).
        
         
           Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben.
        
      
       
         Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in Abschnitt 7.
      
       
         Siehe Kapitel 8 und 13.
      
    
     
       
         
           Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
        
         
           Aerosolbildung vermeiden.
        
         
           Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
        
         
      
       
         Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
      
       
         Im Originalbehälter lagern.
      
       
         Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.
      
       
         Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere und Nutztiere aufbewahren.
      
       
         
           
        
         
           
        
         
           
        
      
       
    
     
       
         
         
      
       
       
         
           Allgemein übliche Arbeitshygienemassnahmen.
        
      
       
         
           
             Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
          
           
             Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Filter P1
          
        
         
           
             Dicht schliessende Schutzbrille (EN166)
          
        
         
           
             Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. (EN374)
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk Butylkautschuk. Empfohlene Materialstärke:  >= 0,4 mm 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Für das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß EN 16523-1:2015: Level 6) betragen. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
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             no data
             
               Produkt ist nicht explosionsgefährlich
            
             
          
        
         
           
             eq
             24
             eq
             21
             hPa
          
           
        
         
           
             
               eq
               1.200
               eq
               1.100
            
             
          
        
         
           no data
           
             Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
          
           
        
      
       
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
           
           
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
           
           
           
        
      
       
    
     
       
         Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung.
      
       
         In Kontakt mit Feuer oder heissen Oberflächen können Dämpfe Zersetzungsprodukte mit hoher Reiz- und Warnwirkung bilden.
      
       
         Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.
      
       
         Unverträglich mit starken Basen und Oxidationsmitteln.
      
       
         Keine bei bestimmungsgemässem Umgang.
      
    
     
       
         
      
       
       
         
           
             
             
          
           
             
             
          
        
         
           Reizwirkung möglich.
        
      
       
         
           leichte Reizung und Rötung möglich.
        
      
       
         
           
             Keine.
          
        
         
         
      
       
       
       
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
       
       
         Von diesem Produkt sind keine gesundheitsschädlichen Wirkungen bekannt.
      
    
     
       
         
      
       
         
         
           Leicht biologisch abbaubar
        
      
       
         
           Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.
        
      
       
         
           keine negativen Effekte auf den Boden zu erwarten.
        
         
           Nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.
        
      
       
       
         
           Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen
        
      
    
     
       
         Ungebrauchtes Produkt
      
       
         Produktreste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern in Orginalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften anliefern.
      
       
         Muss unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden, z. B. in geeigneter Deponie abgelagert werden.
      
       
         Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
      
       
         Ungereinigte Verpackungen
      
       
         Leere Gebinde gründlich reinigen und der Kehrichtabfuhr mitgeben.
      
       
         Reste von Pflanzenbehandlungsmitteln zur Entsorgung einer Gemeindesammelstelle, einer Sammelstelle für Sonderabfälle oder der Verkaufsstelle übergeben.
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